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Förder-/Zuschussmöglichkeiten  

für ausgewählte Jugendaktivitäten in Sportvereinen 
 
 
Tätigkeit als Übungsleiter/in, Vereinsmanager/in oder Jugendgruppenleiter/in 

 Regelmäßige sportliche Jugendarbeit (ÜL-Tätigkeit) wird bis zu 300 Übungsstunden im 
Jahr mit je 2,05 EUR durch Kreis und Gemeinde bezuschusst (Voraussetzung: 
Übungsleiter-C-Lizenz o.ä.)  Bearbeitung: Kreissportverband (KSV), Gemeinde 

 ÜL-Tätigkeit im Rahmen der Projekte Schule und Verein (8 EUR pro Übungsstunde, 
Landessportverband) bzw. Kindergarten und Verein (10 EUR pro Übungsstunde, 
Sportjugend Schleswig-Holstein) 

 Regelmäßige Tätigkeit als Funktionsträger in Sportvereinen wird pauschal ab 123 EUR 
durch Kreis/Gemeinde bezuschusst (Voraussetzung: Organisationsleiter-
Lizenz/Vereinsmanager-Lizenz des DOSB)  Bearbeitung: KSV  

 Regelmäßige allgemeine Jugendarbeit wird pauschal mit 150 EUR pro Jahr durch Kreis 
und (?) Gemeinde bezuschusst (Voraussetzung: Juleica)  Bearbeitung: 
Kreisjugendring (Antrag über zuständige Gemeinde) 

 
Jugendfahrten 

 Seit einigen Jahren gewährt der Kreis Segeberg generell keine Zuschüsse mehr, 
Ausnahme: Maßnahmen mit präventivem oder integrativem Ansatz (Antrag 
Kreisjugendring/KJR) 

 Einige Städte/Gemeinden fördern nach wie vor ohne Einschränkung; Modalitäten (Höhe 
der Zuschüsse, Mindestdauer, Mindestteilnehmerzahl u.ä.) bitte dort erfragen 

 Zuschüsse für benachteiligte Kinder und Jugendliche (pro Person bis zu 100,- EUR) gibt 
es über die Sportjugend Schleswig-Holstein 

 Freistellungsmöglichkeit für Betreuer/innen, inklusive Verdienstausfallerstattung 
(Voraussetzung Juleica), Info: KJR, Antrag: Kreisjugendamt 

 
Internationale Begegnungen 

 Kreiszuschuss 2,- EUR pro Tag und Teilnehmer/in (Info/Antrag: KJR) 

 Internationale Begegnungen mit ausgewählten Ländern (Austauschprogramme der 
Deutschen Sportjugend: www.dsj.de) werden großzügig gefördert, allerdings keine 
Sportveranstaltungen! 

 Internationale Sportbegegnungen: Diverse Fördermöglichkeiten durch KSV 

 Einige Städte/Gemeinden fördern möglicherweise auch; Modalitäten (Höhe der 
Zuschüsse, Mindestdauer, Mindestteilnehmerzahl u.ä.) bitte dort erfragen 

 Freistellungsmöglichkeit für Betreuer/innen, inklusive Verdienstausfallerstattung 
(Voraussetzung Juleica), Info: KJR, Antrag: Kreisjugendamt 

 
Internationale Sportbegegnungen und bedeutende Sportveranstaltungen im Kreis Segeberg 

 Von Mitgliedsvereinen ausgerichtete Begegnungen und Veranstaltungen sind nach den 
Richtlinien des Kreissportverbandes Segeberg förderfähig (Info KSV) 
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Breitensportveranstaltungen/Spielfeste 

 Ferienpassaktionen (Verantwortung: Städte/Gemeinden) 

 Spielmobil (Landessportverband), Spielgerätepool (KJR) 

 Förderfähig durch KSV sind Teilnehmerplaketten u.ä. 

 evtl. Projektförderung Sportjugend Schleswig-Holstein s.u.  

 
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und international bedeutenden 
Sportveranstaltungen 

 KSV-Mitglieder können im Fall der Teilnahme an o.a. Veranstaltungen Zuschüsse für 
Verpflegung, Unterkunft, Fahrtkosten, Startgelder u.ä. beantragen (Info und Antrag: KSV) 

 
Anschaffung langlebiger Sportgeräte 

 Kreis, Gemeinde und Land fördern die Anschaffung langlebiger Sportgeräte (Info und 
Antrag: KSV) 

 
Besondere Projekte 

 Attraktive und innovative Angebote (in der Regel erstmalig), die sich aus dem bisherigen 
Angebot herausheben, können über Projektmittel der Sportjugend SH gefördert werden 

 Förderprogramme der Aktion Mensch (www.diegesellschafter.de) 

 EU-Förderung in den Aktivregionen (Holsteins Herz, Holsteiner Auenland, Alsterland) 

 
Förderpreise, Wettbewerbe 

 Sterne des Sports (Preis der Volks- und Raiffeisenbanken) und ähnliche Programme 

 LSV-Breitensportpreis, LSV-Talentförderpreis (Hans-Hansen-Preis) 

 Sportjugendpreis der Sportjugend Segeberg 

 
Jugend sammelt für Jugend 

 Jährliche Aktion des Landesjugendringes (www.ljrsh.de) 

 Gesammelte Gelder verbleiben zu großen Teilen beim Verein / bei der Jugendgruppe 

 
 
 
Hinweise 

 Maßgeblich für eine Förderung sind die jeweiligen Richtlinien 

 Antragstellung: Möglichst deutlich vor der Maßnahme/Veranstaltung  

 
Infos/Anträge 

 Landessportverband, Sportjugend Schleswig-Holstein: 0431-6486 185, www.lsv-sh.de 

 Kreisjugendring Segeberg: 04551-3464, www.kjr-se.de 

 Kreissportverband, Sportjugend Segeberg: 04551-96 88 66, www.se-sport.de 


